
 

 
 

 

 
Fachinformatiker für Systemintegration (w/m/d)  

Ausbildungsdauer: 3 Jahre 

Ausbildungsbeginn: jeweils zum 01.09. eines Jahres 

Inhalte der Ausbildung: • Planung, Installation und Konfiguration komplexer Systeme der 
Informations- und Kommunikations-Technik (IuK) 

• Installation, Einrichten und Inbetriebnahme vernetzter Systeme 

• Eingrenzen und Beheben auftretender Störungen mittels Einsatz 
moderner Experten- und Diagnosesysteme 

• Verwalten und Betrieb von IuK-Systemen 

• Fachliche Beratung und Betreuung sowie Schulung inner- und 
außerbetrieblicher Kunden 

BERUFSFELD 
Fachinformatiker/innen der Fachrichtung Systemintegration planen und konfigurieren IT-Systeme. Als 
Dienstleister im eigenen Haus oder beim Kunden richten sie diese Systeme entsprechend den 
Kundenanforderungen ein und betreiben bzw. verwalten sie. Dazu gehört auch, dass sie bei auftretenden 
Störungen die Fehler systematisch und unter Einsatz von Experten- und Diagnosesystemen eingrenzen und 
beheben.  

Sie beraten interne und externe Anwender bei Auswahl und Einsatz der Geräte und lösen Anwendungs- und 
Systemprobleme. Daneben erstellen sie Systemdokumentationen und führen Schulungen für die Benutzer 
durch. 

Voraussetzungen 
• mindestens mittlerer Bildungsabschluss 

(Realschulabschluss) oder gleichwertig 
anerkannter Bildungsabschluss 

• Bewerbungsverfahren bei der Stadt Landshut 
 

monatliche Ausbildungsvergütung 
gem. Tarifvertrag für Auszubildende des 
öffentlichen Dienstes (TVAöD) 

- Besonderer Teil BBiG - 

Ausbildungsstätten/Berufsschule 
Duale Berufsausbildung 
• fachpraktische Ausbildung im Amt für Informationstechnologien der Stadt Landshut 

• Besuch der Berufsschulen in Landshut und Deggendorf 

 
 

ANSPRECHPARTNER 
 Personalamt 

Ausbildungsleiter  
Hr. Gallner 
Tel. 0871 / 88 - 1286 
ausbildung@landshut.de 

 

Zum Bewerberportal 

https://www.mein-check-in.de/landshut/overview
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